
Von der Schuldigkeit , die den Unteroffizieren , und
Krankenwärtern obliegt.

§ - 1-

^ ie im Spitale kommandirten Unteroffiziere un- Krankenwärter stehen un¬
mittelbar unter dem Kommando der Herrn Offiziere vom Spital , denen es
eine wesentliche Sorge seyn muß , daraufzu sehen , daß sowohl die erfferen
als lezten mit unausgeseztem Flciße alles dasjenige verrichten , was den Dienst
der Kranken , und die Reinhaltung des ganzen Spitals betrift , und es nebst-
bey die theilö im vorigen , theils im gegenwärtigen Kapitel anempfohlene Ord¬
nung enthält. Würde einer oder anderer wider irgend eine Vorschrift fehlen,
so wissen die Herrn Offiziere ihre Wicht, die Nachlässigen nämlich nach Art
chres Verbrechens zu bestraffen. Damit indessen alles , was nup immer den
Kranken ersprießlich seyn ißag , auf das genaueste in Vollziehung gebracht
wird , so ist es recht nothwendig , daß sowohl die Unteroffiziere als die Kran¬
kenwärter oder Spitalknechte nicht allein den Stabschirurgen , sondern auch
allen inspektionirenden Feldchirurgen pünktliche Parition leisten.

§ . U.
Damit die Kranken mit glücklicherem Erfolg und größerem Nutzen bedient
werden sollen , so ergieng vermag eines höchsten Dekrets vom zten April
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1734 der Befehl , das künftighin beständige Krankenwärter in festgesezten
Spitälern bestehen sollen , die nämlich nicht immer durch neue Krankenwär¬
ter abgelöset werden : hiezu sind Halbinvaliden , die annoch von brauchbarer
fähiger Leibesbeschaffenheit sind , bestimmt , auch ist ihre Anzahl so festgese-
tzet worden , daß zwey Wärter auf r O gefährlich Kranke , wieder zwey auf
20 andere Kranke von minderer Gefahr ; und ebenso viel auf 40 Rekonva-

lescenten zu stehen kommen. Von diesen hingegen sind jene abzurechnen , die
allenfalls erkranken könnten. Wenn aber bey einer Epidemie die Krankenzahl
grösser würde , so müssen nach Verhältniß auch mehrere Wärter komman-
dirt werden. In Feldspitälern werden auch die Unteroffiziere , und Kran¬
kenwärter , so viel möglich , beständig verbleiben . Im Anfänge aber bey
Errichtung der Spitäler wird man besorgt seyn , Wärter aus den Garni-
sonsspitalern zu nehmen , damit sie als Oberkrankenwärter die neuen abrich-
Len können.

§ . m.
Die Zahl der Unteroffiziere muß sich so verhalten , daß allemal i Unter¬
offizier die Aufsicht über sechs Wärter hat . Die Wärter selbst werden im
Felde entweder blaue , braune oder schwarze Kittel bekommen , damit sie
Heils ihre Montournicht beschmutzen , theils auch von den Kranken selbst können
unterschieden werden. Hauptsächlich aber ist dieses auf Hinsicht des Trak-
teurs, Kochs oder Führers nöthig, denn ohne dieses würde er manchmal in
Verlegenheit seyn , und indem er vielleicht Rekonvalescenten , oder andere
mindere Kranke für Wärter ansehen würde, so würde er ihnen solche Spei¬
sen und Getränke verabfolgen lassen , die ihnen doch schlechterdings schädlich
sind. Nebst diesen werden die Wärter auch dadurch der Wache vom Spi¬
tal kennbar , und diese kann folglich leicht ausnehmen , ob Wärter oder

Kranke
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Kranke aus dem Spitale gehen wollten : dä nun leztern , bevor sie nicht als ge¬
sund zu ihren Regimentern oder Korps geschicket werden , das Ausgehm schlech¬
terdings verbothen ist , so kann sich die Wache darnach richten ; aus dieser an¬
geführten Ursache muß also aufs schärftste verbothen werden , damit kein
Krankenwärter sich unterfange einem Rekonvalescenten , unter was immer
Gr ememVorwande seinen Kittel zu leihen»

§ . IV.
Damit man aber auch ernstlicher von den Krankenwärtern fodern kann, daß
sie die Gefährlichen mit dergröstm Sorgfalt bedienen, sie hingegen so viel
möglich wider Ansteckungen dadurch , daß sie in etwas besser leben können , ge-
schirztwerden, so ist ihnen vermög eben düser oben angeführtenhöchstenVeeord-
iiüng vomsten April1784 auf Vorschlag des Protochirurgus eine tägliche
Zulage von 2 Kreutzer bewilliget worden». Fände hingegen der Stabschirur^
gus , daß die bey den Gefährlichen dienenden Krankenwärter nachläßig wä¬
ren , und also diese Zulage nicht verdienten , so wird er ihnen selbe wegneh-
men , sie aus dem Zimmer dieser Kranken in andere übersetzen , und andere
fleißigere dahin anstellen.

L v.
Die Krankenwärter müssen dazu Verhalten werden , daß nicht nur die Ab¬
tritte , und Leiösiühle , sondern auch die Leiöschüffcl, Uringläser und Spey-
gefaße beständig rein gehalten werden. Den besonders von gefährlichen Kran¬
ken gelassenen Harn , das Blut , und den Auswurf müssen sie so lang auf-
behalten , bis der Oberchirurgus derselben Auslemäng befehlen wird ; ge¬
meiniglich aber geschieht dergleichen Wegschüttung nach der Ordination, , wie
schon än V . vi . Kapitek . jst. gemeldet worden.
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§ . vr.

Sobald das Aufstchzeichen zu der im Hsrarmm H ° bestimmten Stun¬
de mit der Glocke gegeben ist , so müssen die Wärter die Vetter ihrer Kranken
zurechte machen, und die Speygefäße , Harngläser , und Nachttöpfe ausleeren,
und putzen , ausgenommen jene, wie erst im vorigen §. ist gesagt worden , müssen
aufbehalten werden ; sie müssen zu eben dieser Zeit die LeibKühle und Leibschüs¬
seln reinigen , und wieder zum gehörigen Bett hinstellen , nur muß auch dar¬
auf gesehen werden , daß die Leibschüssel sowohl als Lcibßühle jedesmal in die
Abtritte getragen werden . Die Chirurgen von jedwedem Saale haben dießfalls
den Unteroffizieren und Krankenwärterndie gehörige Anleitung Zu geben , damit

"
sie auch nebstbey alle derley Geschirre stracks , nachdem sie ausgewaschen, wie¬
der an die gehörige Stelle setzen/denn sie müssen dafür haften»

§ . VII.
Neym zweyten Glockenzeichen, welches eine halbe Stunde nachher gegeben
wird , müssen die Wärter die Chirurgen beym Medizineingeben und beym
Verbinden begleiten , und ihnen die hiebey nöthigen Dinge Nachträgen . Zur
Ordinationszeit und auch beym Verbände müssen die Wärter die GluLpfan-
nen mit glühenden Kohlen in Bereitschaft halten : bey dieser Gelegenheit
müssen die Wärter alles genau befolgen , wa§ ihnen von den Chirurgen an-
befohlen wird. Sie müssen , wenn es verlangt wird , die Leibschüffel , Harn¬
gläser , Speypfännchen , Eyter - und Blutschalen rc . herbeybringen . Nach
der Ordination aber müssen sie derley Gefäße gleich ausleeren und reinigen.
Auch haben die Wärter während dem Verbände jene Behältnisse Zu tragen,
wo die besteckte Karpie , die unreinen Kompressen und Binden darein gewor¬
fen werden , auch die Umschläge u. d . gl . haben sie bey Händen zu halten.
Wenn der Verband Zu Ende ist , müssen sie die unreinen Karpie in den hiezu

bestim-
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bestimmten Set werfen ; die befchmuzte Kompressen und Bindenaber auf ei¬

nen andern Platz legen , wo sie dann von einem Praktikanten gezählet , ausge¬

zeichnet , und zum Waschen übergeben werden. Diese hiebei) gebrauchten

Gefäße müssen gleich darnach gereiniget werden.
§ , VII ! .

Wenn eine Stunde spater nach dem Eingeben ( siehe Horarium H .) ein

drittes Zeichen mit der Glocke gegeben wird , so haben sie , den Numern der

Säle nach , die Suppe für ihre Kranke abzuholen , dir alsdenn unter

derAufsichtder Ober - und Unterchirurgen den Kranken in den Sälen aus-

gctheilt wird. Die nämliche Ordnung kömmt mittags und abends auch zu

bevbachten.
§. IX.

Jene Kranken , so Purganzen oder Brechmittel bekommen haben ; oder die

eben einen Fieberanfall hätten , dürfen keine Suppe erhalten : hingegen reicht

man den erstem eine klare Brühe , so wie es die Chirurgen anordnen.

Fieberkranke erhalten ihre Suppe erst , wenn der Parsxismus zu Eiche ist.
§- x.

Bevor die Speisen für die Kranken abgeholet werden , müssen die Unteroffi¬

ziere Nachsehen , ob die Geschirre sauber sind , ob sie rein gewaschen : eben so

genau müssen sie darauf sehen , daß sie nach dem Essen wieder gereiniget und

abgstrocknet werden , und besonders , wenn die Suppe oder «ine andere Brühe

solche Bestandtheile hätte , welche , wenn etwas von denselben im Geschirre

zurückblieb , Anlaß geben könnte, daß sich ein schädlicher Rost ansezte.

H . § . XI.
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XI. 'r

Wenn der Verband und die Ordination morgens und abendsvorbey sind ,
so müssen die Wärter, die beym Verbände nöthig gewesenen Gefäße und
Gcräthe ausleeren , und säubern ; doch dürfen sie sich beym Putzen dieser
Geschirre weder deS Sandes , noch der Asche bedienen , sondern sie müsse«
sie mit marinen Wasser abspühlen , und einem leinenen Tuche sauber abtrock-
ncn . Gläser , die leer sind , müssen von den Krankenwärtern in die Apo-
thecke getragen werden , so wie es auch ihre Schuldigkeit ist , die vcrordneten
Arzmyen abzuhsleu : beydes muß aber in Begleitung der subalterne» Chi¬
rurgen geschehen.

§ . XII. - .
Sie müssen die Krankensäle , so ihnen zum säubern übergeben find ., aus¬
kehren , besonders den Staub und Unrath unter den Bettstätten wegschaffrn,
so zwar , daß in keinem Winkel eine Unsauberkeit zurückbleibt . Auch die
llnguentarien , Fenster , Kasten , Bettstakte , Banke -c . messen sie niMch
und sauber halten . — Nie dürfen sie Massen , daß sich Spinnweben ansc-
Hen ; sollten sich doch hie und da einige vorstnden , so müssen sie

's sauber zer¬
stören , so , daß man nichts zu sehen bekömmt . Ware der Fußboden der
Säle naß , so müssen ihn die Wärter mit Sand wohl austrocknen ; auchcha-

- ben sie täglich die Fensterscheiben, wenn sie feucht sind , mit einen , trockenen
Luche abzuwischem

§. XXIII.
Wenn nach dem Verbände die Krankenwärter nöthig wären, daß sie nämlich
Bähungen , Pflaster , Salben -c. herbsybringen müßten , oder daß man sie
bey Zurichtungen der Bader brauchte , so dürfen sie sich nicht weigern , so¬
wohl den Chirurgenals Kranken selbst an die Hand zu gehen . — Wenn ein

kraft-
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kraftloser Kranker einen unreine» Mund , oder schmutzige Hände hat , s»

müssen sie ihm das Wasser zum waschen , auch wenn es verordnet , zum

Fußbade an sein Bette bringen , oder ihn , wenn es nöthig wäre , selbst

waschen.
§. XIV.

Auch müssen sie jenen Kranken , die es vonnöthen haben , unter Tags öfters

aufbetten ; fänden die Chirurgen frisches Bettgeräkh erfoderlich , so müssen

sie es herbeyholen , und ordnest. Schwachen Kranken , die sich nicht aus

dem Bette heben können , müssen sie mit aller Bereitwilligkeit die Leibschüft
sein unterschieben. Könnten sich einmal die nicht allzu Schwachen auf die

anden Vettern stehenden Leibstühle setzen , so müssen sie ihnen hiebey dennoch
an die Hand gehen , und inzwischen das Bette mit der Decke warm erhalten..

§ . XV.

Im Winter müssen sie , so oft -S nöthig ist , die Better mit den kupfernen

sogenannten Wärmpfannen wohl durchwärmen: dieß kömmt jenen Kranken

gut zu Statten , die an Ruhr , Bauchfluß , Kolik , Seitenstechen :c. dahin

liegen ; ferners die eb« in einem kritischen Schweift sind ; die ein frisches

Hemd anlegen ; dienüt Fieberfrost im Spitale zuwachsen . — DerleyHilf-

leistungen müssen die Wärter den Kranken mit so viel Liebe und Gelassenheit

in Erfüllung bringen , daß , wenn auch ein Leidender aus Schmerzen unge¬

duldig gegen sie auSbräche , sie ihm darum nicht grob begegnen dürfen ; ent¬

weder müssen sie ihn damals trösten, oder gar stillschweigen.
§. XVI.

Die unreinen Hemder, oder Leintücher , Decken , Matratzen, und Stroh¬

säcke müssen sie , so oft cs die Chirurgen für gut befinden , mit reinen aus-

wechseln . Sie müssen die Kranken kämmen , wenn sic Ungeziefer auf dem Kopfe
LZ s hätten;
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hatten ; aber ihnen nie ohne Geheiß der Chirurgen die Haare abschneiden;
sirinrS denselben die Nagel beschneiden ; sie waschen, so oft es nöthig ist.

^ ebst allen diesen müssen sie ganz besonders darauf besorgt seyn , daß sie de¬
nen mit Brustcrtzündungenttuid Husten darnicderliegenden Kranken sowohl
bey Tag , als Hey Nacht die verordneten Getränke ein wenig warm darrci-
chen : eben dieß müssen sie auch bey den Speisen, u„d beym mittägigen Tran¬
ke beobachten - diesen Kranken müssen sie damals ein zwar reines , aber den¬
noch Überschlagen warmes Wasser geben : nur

"
Rekonvalcscenten und andere

dürfen cs kalt tri,km. Damit die Kranken aber diese Getränke und
Med -zin warm uberkommen , so sind in einigen Spitälern nahe an Zim¬
mern kleine Küchen angebracht, wo diese gleich erwärmet werden , und wo
solche nicht vorhanden sind , so müssen die Wärter diese in der allgemeine»
Sprtalkuche oder mittels Elutpfannen warm machen.

§ . XVlll.
Wenn die Arzneycn verfertiget sind , so müssen die Wärter in Begleitung
Mer Unterchirurgen oder Praktikanten , die es betriff in die Apotheke ge¬
hen , sic abzuholen . Sind sicdamit in den Sälen angelangt , so werden sie
sich nicht unterstehen , ein Medizingefäß auf irgend ein Bett zu stellen , son-dm : d,e Arzneyausrheilung liegt den Chirurgen ob , noch viel weniger aber
darf es einer wagen , den Kranken selbst einzugeben, oder Umschläge , Pfla¬
ster u . d . gl. aufzulegcn.

Die 0efm müssen sie zu solch einem Grade erhitzen , wie sie die Vorschrift
irhalken ! auch haben sie,, wie es in dem vorhergehendenDapitel ist angege¬

ben
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ben worden , Zu den bestimmten Stunden sowohl die obern als untern Ver-
tilatoren zu öffnen . >

§ . XX.

Im jedweden Saale oder Baracken , wo gefährliche Externlsten oder Inter¬

nisten liegen, müssen Zwep Wärter Nachtwache halten , einer muß bis zur
Mitternacht , der andere von Mitternacht bis frühe wachen : diese wa¬

chenden Wärter müssen den Chirurgen an die Hand gehen , und all das be¬

folgen , was ihnen zum Besten der Kranken als zuträglich anbefohlen wird.
Eine ihrer Hauptsorgen muß es sepn , daß sie die brennenden Lampen nicht
erlöschen lassen , -und daß für jene Kranke , die es bedürfen , immer ein Feuer
unterhalten wird.

§ . xxl.
Ruch wird ihnen unter einer Strafe verbothen , weder in den Krankensa-
len , noch auf den Gängen Taback zu rauchen . So dörfen sie auch selbst
nicht verstatten, daß die Rekonvalescenten , noch weniger die Kranken rau¬

chen : ja wenn sie einen mit einer Pfeife sehen , so müssen sie ihm dieselbe
abnehmen , und sie ihrem Unteroffizier übergeben , wo sie der Eigenthümer
alsdenn wieder abfodern kann, wenn er als gesund aus dem Spitalc geht.
Zwar ist die Sage : Soldaten sind des Tabackrauchens gewohnt ; allein
der Gewohnheit wegen wird wohl Niemand krank , wer es folglich wird,
muß sich pflegen ; und zudem hat man schon einigemal gesagt , daß e§

Heils mit Feuersgefahr , Heils mit Nachtheil für die Kranken verknüpft
ist. Wenn indessen die Wärter stracks rauchen wollten , so ist es ihnen nur
im Hofe erlaubet.
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§ . XXII.

^! r :ter die streng Zu leistenden Pflichten der Unteroffiziere und Marter W'
hörtftrners, daß sie den Kranken ausser den angeordneten Speisen und Ge¬
tränken keine andere heimlich oder öffentlich Zustecken/ widrigenfalls werden
sie aufs scharfeste gestraftt , vielmehr haben sie darauf zu sehen , daß
Niemand anderer den Kranken Essen oder Trinken ins Spital Mragt»

§. xxm°
Wenn ein Soldat gestorben ist , so muß der Wärter von Saale oder Ba¬
racken, sowohl dem Spi-talpriester , als dem Lnspekkionirenden Bataillons¬
oder Qberchirurgus die Nachricht bringen ; der leztere wird sodann durch
einige Krankenwärter den Kadaver , oder in die Zergliederungskammer, wenn
etwas besonders in selben zu beobachten wäre, oder alsogleich in die Todten-
kammer bringen lassem

tz » XXIV.
Nachher müssen sie das ganze Bettgerath des Verstorbenen , und wennrs
die Chirurgen für gut befinden , äuch die Bettstatte in das Spitalbettmaga-
Pn trägem , an die Melle dieses aber ein frisches reines Bett setzen»

§» XXV.
§ ) a sowohl die Unteroffiziere als Krankenwärter für jedes Spital auf irm
iner sixrret sind , wie imII. §» ist gesagt worden , und sich folglich im Spi-
Mdienst selbst recht fertig und geschickt machen können , so hat man nich?
>nur in Jriedenszeiten zum Besten der Kranken .gute Individuen , sondern
Man wird auch diese Leute auf diese Art zum Vortheil des Krankendienstes
für Kricgszeiten gleichsam vorbereitet haben : so zwar , daß diese Untereffp

wieder andern/ diese Wörter aber als Oberkrankenwarttr den damals
.m
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jn grösserer Anzahl neu kommandirten Anleitung in diesem Dienste geben
können , wie anderswo schon Erwähnung geschehen ist.

§. XXVI.
Krankenwärter , die dem Spielen ergeben , oder in ihren Verrichtungen
nachlässig sind , werden nicht im Spitale gelitten , noch vielwcniger aber jene,
die sich der Trunkenheit überlaffen . Ueber Fehltritte haben sie die Herrn
Offiziere vom Spital zu strafen.

§ . XXVII . ' .
Am Falle , daß viele Krankenwärter auf einmal erkranken , oder viele Kran¬
ke , und Blcssirtc züwachsen sollten , und mithin die Wärter nicht hinläng¬
lich wären , so kann man entweder die besten Rekonvalcscenten j oder . die
Bauern aus den nahe herumliegenden Dörfern zur Aushilfe nehmen.

§. XXVIII.
Damit alles dieß , was den Unteroffizieren und Krankenwärtern zu thun ob¬
liegt , und ihnen hier vorgeschriebe,, ist , richtig und pünktlich vollzogen wird,
so müssen die Unteroffiziere scharf über alles zur Verantwortung gehalten
werden ; auch verspricht man sich hoffen zu dürfen, daß die Herrn Offiziere
diese Mannschaft , so oft sie es werden nöthig finden , zusammenrufen und
ihnen diese hier enthaltenen Punkten selbst vorlesen , oder vorlesen lassen.

Eilf-
/

R
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